Beschlossen am 05. Juli 2008
Zuletzt gedndert: 29. November 2025

Satzung Die Linke. Kreisverbandes Salzgitter

§ 1 - DER NAME, DER SITZ UND DAS TATIGKEITSGEBIET

(1)

(2)
3)

Die Partei fihrt den Namen ,Die Linke Salzgitter". Die Kurzbezeichnung
lautet ,Die Linke". Sie ist Teil der Bundespartei ,Die Linke" und des
Landesverbandes Die Linke Niedersachsen.

Das Tatigkeitsgebiet der Partei ,Die Linke Salzgitter" ist die Stadt Salzgitter.

Sitz dieses Kreisverbandes ist Salzgitter.

§ 2 - DIE ORGANE DES KREISVERBANDES

Die Organe des Kreisverbandes sind:

a. die Kreismitgliederversammlung
b. der Kreisvorstand

§ 3 - DIE KREISMITGLIEDERVERSAMMLUNG

(1)

Die Kreismitgliederversammlung ist das hochste Organ
des Kreisverbandes. Sie berat und beschlief3t die grundsatzlichen
politischen und organisatorischen Fragen des Kreisverbandes, kann sich
aber auch jede Einzelentscheidung vorbehalten. Der
Kreismitgliederversammlung gegenuber sind alle Organe des
Kreisverbandes berichts- und rechenschaftspflichtig.

Zu ihren Aufgaben gehort insbesondere:

die Wahl und Abwahl des Kreisvorstandes

die Beschlussfassung uber Antrage, die an sie gerichtet sind sowie die
Entgegennahme der Rechenschaftsberichte

die Beschlussfassung uber Antrage, die an den Bundes- und
Landesparteitag gerichtet sind

die Beschlussfassung uUber Wahlprogramme oder anderer
programmatischer Aussagen des Kreisverbandes

die Beschlussfassung Uber die Hohe der Sonderbeitrage von
kommunalen Mandatstragerinnen bzw. Mandatstragern.

die Bestimmung der GroRRe des Kreisvorstandes



(2)

3)

(4)

g. die Wahl der Delegierten flr den Landes- und Bundesparteitag

h. die Wahl der Vertreterinnen bzw. Vertreter und der Ersatzmitglieder in
den Landesausschuss

i. die Wahl von insgesamt zwei Rechnungsprtferinnen oder
Rechnungsprufern

J- die Entlastung des Kreisvorstandes

k. die Beschlussfassung Uber die Kreisverbandssatzung und uber die
Geschaftsordnung der Kreismitgliederversammlung

l. die Umwandlung der Kreismitgliederversamnlungen in
Kreisdelegiertenkonferenzen

m. die Grindung oder Aufldsung von Ortsverbanden und Basisgruppen

die Trennung oder Verschmelzung von bzw. mit einem anderen

Kreisverband

o. die Auflésung des Kreisverbandes

-}

Kreismitgliederversammlungen finden mindestens zwemal im Kalenderjahr
statt. Der Kreisvorstand ist auRerdem verpflichtet, unverztglich zu einer
Kreismitgliederversammlung einzuladen, wenn dies mindestens 1/4 aller
Kreisverbandsmitglieder unter Angabe einer vorlaufigen Tagesordnung
verlangen.

Die Kreismitgliederversammlung wird vom Kreisvorstand schriftlich unter
Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Angabe einer
vorlaufigen Tagesordnung einberufen. In dringenden Fallen kann die
Ladungsfrist auf eine Woche verkurzt werden. Die schriftliche Einladung
muss an jedes Mitglied verschickt werden. Es ist mdglich, den Versand als
elektronische Mail oder per Fax durchzufiuhren, sofern das betreffende
Mitglied diesem Verfahren zustimmt. N&aheres muss in der
Geschaftsordnung des Kreisvorstandes geregelt sein. Die Fristen fur die
schriftliche Einladung beginnen mit der Aufgabe zur Post.

Folgende Gegenstande kénnen nicht von der Kreismitgliederversammlung
entschieden werden, wenn sie nicht mindestens vierzehn Tage vorher mit
der Einladung bekannt gemacht worden sind.

a. die Grindung oder Auflésung von Ortsverbanden oder Basisgruppen

b. die Beschlussfassung Uber die Rechenschaftsberichte der
Kassenpriferinnen und Kassenprifer

c. die Entlastung des Kreisvorstandes oder einzelner Mitglieder des
Kreisvorstandes

d. Antrage, die satzungsandernde Beschlisse zum Ziel haben

e. Wahlen und Abwahlen

f. finanzwirksame BeschllUsse, es sei denn, die Schatzmeisterin, bzw. der

Schatzmeister stimmt dem Antrag zu.



S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Antrage, die sich auf die mit der Einladung bekannt gemachte vorlaufige
Tagungsordnung beziehen, mussen den anwesenden Mitgliedern
spatestens zu Beginn der Kreismitgliederversammlung schriftlich vorliegen.
Jedes Mitglied kann wahrend einer Kreismitgliederversammlung Antrage
stellen. Die Kreismitgliederversammlung kann aber beschliel3en,
Sachantrage nicht zur Beschlussfassung zuzulassen, sondern auf die
nachste Kreismitgliederversammlung zu vertagen, zu der in diesem Fall
innerhalb von drei Wochen eingeladen werden muss.

Das Antrags- und Rederecht haben alle Mitglieder des Kreisverbandes. Die
Kreismitgliederversammlung kann beschliellen, das Rederecht auch
anderen Personen zu erteilen

Kreismitgliederversammlungen tagen in der Regel offentlich. Die
Kreismitgliederversammlung kann jedoch die Offentlichkeit ausschlieRen.

Kreismitgliederversammlungen konnen auch als
Kreisdelegiertenkonferenzen durchgeflhrt werden. Dazu ist diese Satzung
mit einfacher Mehrheit zu andern, um zusatzlich zu diesen Regelungen
festzulegen

a. wie die Delegierten gewahlt werden
b. wie die Anzahl der Delegierten und wie der Delegiertenschlissel be-

bestimmt wird

c. wer das Rederecht besitzt

Alle ubrigen Bestimmungen dieses Paragraphen werden sinngemal auf die

Kreisdelegiertenkonferenz Ubertragen.

Die Kreismitgliederversammlung gibt sich eine Geschaftsordnung.

Aufnahme von Mitgliedern

a. Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand des Kreisverbandes, in

dessen Geltungsbereich die Antragstellerin bzw. der Antragsteller ihren
/seinen 1. Wohnsitz hat, auf seiner nachsten Vorstandssitzung. Gegen
Annahme oder die Zurickweisung eines Aufnahmeantrages kann beim
Landesvorstand Einspruch eingelegt werden Der Landesvorstand
entscheidet abschlie3end.

b. Alles weitere regelt die Landes- bzw. Bundessatzung.



§ 4 - Der Kreisvorstand

(1)

Der Kreisvorstand besteht aus:

» Zwei gleichberechtigte Vorsitzendende (Doppelspitze, unter Beachtung
der Mindestquotierung),

» Zwei gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzendende (Doppelspitze,
unter Beachtung der Mindestquotierung),

» einem Schatzmeister oder einer Schatzmeisterin und einem
stellvertretenden Schatzmeister oder einer stellvertretenden
Schatzmeisterin,

» sowie Beisitzerinnen und Beisitzer

Die Mitglieder des Kreisvorstandes werden von der
Kreismitgliederversammlung gewahlt. Die Zahl der Mitglieder des
Kreisvorstandes ergibt sich aus § 3 Abs. 1 Buchstabe f dieser Satzung.

Der Kreisvorstand gibt sich eine Geschaftsordnung, in der insbesondere
geregelt werden:

» die Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstandes,

» die Zustandigkeiten fur Offentlichkeitsarbeit, Organisation und
Mitgliederbetreuung,

» die Ladungsfristen und Ablaufe von Vorstandssitzungen,

» sowie weitere Bestimmungen zur Arbeitsweise des Vorstandes.

(2) Daruber hinaus gehdéren gemaf § 11 Absatz 2 des Parteiengesetzes (PartG)

folgende kooptierte Mitglieder kraft Satzung mit Stimmrecht dem
Kreisvorstand an, sofern sie dem Kreisverband Salzgitter angehoren:

a) ein Mitglied des Deutschen Bundestages,
b) ein Mitglied des Niedersachsischen Landtages,
c) ein Mitglied der Ratsfraktion der Partei im Rat der Stadt Salzgitter.

Besteht keine Ratsfraktion, kann ein einzelnes Ratsmitglied der Partei, das
dem Kreisverband angehort, als kooptiertes Mitglied kraft Satzung mit
Stimmrecht berufen werden.



3)

(4)

§5

Gibt es mehrere Mitglieder des Deutschen Bundestages oder des
Niedersachsischen Landtages, die dem Kreisverband angehoren, so gehort
jeweils die Person dem Kreisvorstand an, die das hohere Listen- oder
Direktmandat innehat.

Die Ratsfraktion der Partei im Rat der Stadt Salzgitter bestimmt mit
Stimmenmehrheit aus ihrer Mitte jene Person, die kooptiert wird;
stimmberechtigt sind ausschlie8lich die Mitglieder der Fraktion, die der Partei
angehoren.

Die kooptierten Mitglieder berichten dem Kreisvorstand regelmafig uber ihre
jeweilige parlamentarische oder kommunalpolitische Arbeit. Ihre Rechte und
Pflichten ergeben sich im Ubrigen aus den Bestimmungen dieser Satzung.

Bei der Festlegung der GrofRe des Kreisvorstandes gemald § 3 Absatz 1
Buchstabe f ist sicherzustellen, dass die Zahl der kooptierten Mitglieder nach
Absatz 2 ein Flnftel der Gesamtzahl des Kreisvorstandes nicht Gberschreitet,
(§ 11 Abs. 2 PartG).

— Aufgaben des Kreisvorstandes

Der Kreisvorstand leitet den Kreisverband.

>

>

>

>

Er fuhrt die Geschafte nach Gesetz, Satzung und den Beschlissen der
Kreismitgliederversammlung sowie der Ubergeordneten Organe.

Er bereitet die Kreismitgliederversammlungen vor und fuhrt deren Beschlisse
aus.

Er vertritt den Kreisverband nach auf3en und ist verantwortlich fiir die

Offentlichkeitsarbeit.

Er wirkt darauf hin, dass die Ortsverbande fir ihre Arbeit aus dem Haushalt
ausgestattet werden.

§ 5a - DIE FINANZPLANUNG. RECHENSCHAFTSLEGUNG UND

(1)

RECHNUNGSPRUFUNG

Fir die Rechenschaftslegung der Einnahmen und Ausgaben des
Kreisverbandes ist der Kreisvorstand verantwortlich. Dieser hat jahrlich,
unter Einhaltung der Gesetze und der Bundes- wie der Landessatzung,
einen Rechenschaftsbericht zu verfassen und den Mitgliedern zur Kenntnis
Zu geben.



(2)

3)

(4)

S

Der Schatzmeisterin bzw. dem Schatzmeister obliegt die Aufsicht Gber alle
Finanz- und vemdgenspolitischen Entscheidungen. Finanzwirksame
Beschlisse des Kreisvorstandes kann sie bzw. er mit einem Veto
blockieren, das entweder mit einer 2/3-Mehrheit der anwesenden
Vorstandsmitglieder oder durch Beschluss der Kreismitgliederversammlung
aufgehoben werden kann.

Der Kreisverband fuhrt einen Jahreshaushalt. Dieser wird flr jedes
Rechnungsjahr erstellt. Ein Rechnungsjahr entspricht einem Kalenderjahr.

Der Jahreshaushalt wird von der Schatzmeisterin bzw. dem Schatzmeister
vorbereitet und nach Beratung im Kreisvorstand der
Kreismitgliederversammlung zum Beschluss vorgelegt.

Die zwei Rechnungspriferinnen bzw. Rechnungsprufer werden fur die
Dauer von zwei Jahren gewahlt. Sie durfen im Prifungszeitraum nicht
Mitglied des Kreisvorstandes gewesen sein. Sie prufen die Finanztatigkeit
des Kreisvorstandes sowie dessen Umgang mit dem Parteivermogen,
woruber sie der Kreismitgliederversammlung Bericht erstatten.

§ 6 - DIE ORTSVERBANDE UND BASISGRUPPEN

(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

Ein Ortsverband kann gegriindet werden, wenn sich mindestens funf
Parteimitglieder zusammenschliel3en.

Die Untergliederungen fiihren den Namen Die Linke mit der Hinzufligung
des von ihnen gewahlten ortsbezogenen Namens. In aller Regel ist dies der
Name der Gebietskdrperschaft, Gber die sich die Gliederung erstreckt.

Der raumliche Geltungsbereich einer Untergliederung des Kreisverbandes
sollte sich mit den entsprechenden Grenzen in den kreisangehorigen
Stadten und Gemeinden decken.

Untergliederungen entscheiden in eigener Zustandigkeit nur Uber die
Angelegenheiten, die in ihrem raumlichen Geltungsbereich fallen, sofern
diese Satzung nichts anderes festlegt. Sie sind in allen Angelegenheiten,
die durch die Organe des Kreisverbandes entschieden werden,
angemessen in den Beratungs- und Entscheidungsprozef} einzubinden.

Untergliederungen haben nicht das Recht auf eine eigenstandige
Kassenfuhrung. Ihnen sind im Rahmen des Kreishaushalts angemessene
Mitteln far ihre politische Arbeit zur Verfligung zu stellen.

Wenn Untergliederungen in ihren Beschlissen und ihrem politischen
Wirken erheblich und fortgesetzt gegen die Grundsatze des Programms,



(7)

(8)

der Satzungen oder Grundsatzbeschllsse der Partei verstof3en, kdnnen sie
durch Beschluss der Kreismitgliederversammlung aufgeldst werden.

Die Organe der Untergliederung sind mindestens die
Mitgliederversammlung und der Vorstand. Die Untergliederungen konnen
weitere Organe in ihrer Satzung bestimmen.

Untergliederungen geben sich eine Satzung sowie eine Geschaftsordnung
fir ihre Organe. Bis dahin gelten diese Satzung sowie die
Geschaftsordnungen des Kreisverbandes.

§ 7 - DER MITGLIEDERENTSCHEID (URABSTIMMUNG)

(1)

Zu allen politischen Fragen im Kreisverband kann eine Urabstimmung
durchgefuhrt werden

§ 8 - DIE PROTOKOLLE UND DIE BESCHLUSSFAHIGKEIT

(1)

(2)

Zu allen Sitzungen der Organe des Kreisverbandes ist mindestens ein
Ergebnisprotokoll anzufertigen, das alle Parteimitglieder einsehen und fur
eigene Zwecke vervielfaltigen durfen, sofern gesetzliche Bestimmungen
dem nicht im Wege stehen oder das betreffende Organ mit einer Mehrheit
von 2/3 seiner anwesenden stimmberechtigten Mitglieder nichts anderes
beschliel3t. Parteimitglieder sowie Gaste koénnen verlangen, dass das
Protokoll personliche Erklarungen im Wortlaut enthalt.

Die Organe des Kreisverbandes sind beschlussfahig, wenn
ordnungsgemaly eingeladen wurde und sofern zumindest 3
stimmberechtigte Personen anwesend sind.

§ 9 - DIE SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1)

(2)

(3)

Diese Satzung tritt mit Beschluss der Kreismitgliederversammlung der
Partei Die Linke. Salzgitter am 05. 07. 2008 Kraft.

Satzungsanderungen werden mit einer 2/3-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen beschlossen, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt.

Far alle Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht geregelt sind, gilt die
Satzung des Landesverbandes. Enthalt sie ebenfalls dazu keine
Regelungen, gilt die Satzung des Bundesverbandes.






	Satzung Die Linke. Kreisverbandes Salzgitter
	§ 1 -  DER NAME, DER SITZ UND DAS TÄTIGKEITSGEBIET
	§ 2 - DIE ORGANE DES KREISVERBANDES
	§ 3 - DIE KREISMITGLIEDERVERSAMMLUNG
	§ 4 - Der Kreisvorstand
	§ 5 – Aufgaben des Kreisvorstandes
	§ 6 -  DIE ORTSVERBÄNDE UND BASISGRUPPEN
	§ 7 - DER MITGLIEDERENTSCHEID (URABSTIMMUNG)
	§ 8 - DIE PROTOKOLLE UND DIE BESCHLUSSFÄHIGKEIT
	§ 9 - DIE SCHLUSSBESTIMMUNGEN


